
Landtag von Baden-Württemberg
17. Wahlperiode

Drucksache 17 / 9765

1

Beschlussempfehlungen und Berichte
des Petitionsausschusses

zu verschiedenen Eingaben

Ausgegeben: 13.11.2025

  1.	 17/4192	� Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung	 IM 

  2.	 17/3994	 Pflegewesen	 SM 

  3.	 17/4056	� Freiwillige  
Gerichtsbarkeit	 JuM 

  4.	 17/4310	 Gnadensachen	 JuM 

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 9765

2

nen. Der Gesetzentwurf war vom 30. Juli 2025 bis 
einschließlich 19. August 2025 auf dem Beteiligungs-
portal des Landes öffentlich eingestellt. Dies ermög-
lichte allen Bürgerinnen und Bürgern eine Einsicht-
nahme in den Gesetzentwurf sowie dessen Kommen-
tierung. Am 8. Oktober 2025 erfolgte die Erste Bera-
tung des Gesetzentwurfs im Landtag. Am 22. Oktober 
2025 wurde eine öffentliche Anhörung zum Gesetz-
entwurf im Ausschuss des Inneren, für Digitalisierung 
und Kommunen durchgeführt.

Aufgrund des dringlichen fachlichen Bedarfs hat die 
Polizei Baden-Württemberg im März 2025 einen Ver-
trag mit Palantir zur Nutzung der Recherche- und 
Analysesoftware „Gotham“ geschlossen. Der dringen-
de fachliche Bedarf begründet sich darin, dass mit den 
aktuell zur Verfügung stehenden Mitteln in zeitkriti-
schen Gefahrenlagen eine adäquate Recherche- und 
Analysefähigkeit der Polizei in einem angemessenen 
Zeitraum auch mit erheblichem Ressourceneinsatz 
kaum gewährleistet werden kann. Erfahrungen aus 
Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen zeigen, 
dass durch die automatisierte Analyse Rückschlüsse 
möglich sind, die bei einer händischen Auswertung 
nicht oder nur mit massiver Zeitverzögerung (Stunden 
bis Tage) möglich gewesen wären.

Die Software „Gotham“ von Palantir soll bei der 
Polizei Baden-Württemberg lediglich als Übergangs-
lösung für einen begrenzten Zeitraum eingesetzt wer-
den. Für die Zeit danach ist der Wechsel hin zu einem 
europäischen, alternativen Produkt vorgesehen. Um 
dies zu erreichen, wurde seitens des Landes Baden-
Württemberg u. a. eine Kooperation mit qualifizierten 
Partnern auf den Weg gebracht, um eine souveräne 
europäische Software zu entwickeln. Parallel wird 
Marktschau betrieben und ein intensiver themenspezi-
fischer Austausch zwischen den Sicherheitsbehörden 
auf Bund-Länder-Ebene gepflegt. Eine vergleichbare 
einsatzbereite Alternative ist nach derzeitigem Kennt-
nisstand nicht verfügbar.

Gleiches gilt für die Forderung nach quelloffenen 
Softwaresystemen, die in ihrem Kern richtig und not-
wendig ist. Gerade im Bereich der inneren Sicherheit 
müssen softwarebasierte Prozesse nachvollziehbar 
und gerichtlich überprüfbar sein, die Menschen als 
„potenziell gefährlich“ einstufen oder Verbindungen 
herstellen können, die möglicherweise zu Ermittlun-
gen führen. Zudem verringert sich durch den Einsatz 
quelloffener Systeme das Risiko einer Abhängigkeit 
zu einem einzelnen Technologieanbieter. Gegenwär-
tig existiert jedoch kein Produkt auf quelloffener Ba-
sis, das die erforderlichen Funktionalitäten zur Ver-
fügung stellt.

Beim Einsatz der Software „Gotham“ achtet die Poli-
zei Baden-Württemberg im Besonderen auf einen ver-
antwortungsvollen und rechtskonformen Umgang mit 
polizeilichen Daten und stellt Datenschutz und Daten-
sicherheit auf hohem Niveau sicher:

–	� Mit Palantir ist vertraglich vereinbart, dass Soft-
ware und Updates keine Funktionen zum uner-
wünschten Absetzen/Ausleiten von Daten, zur un-
erwünschten Veränderung/Manipulation von Daten 

1. �Petition 17/4192 betr. Keine Nutzung der Soft-
ware „Gotham“ von Palantir in Baden-Würt-
temberg

I. Gegenstand der Petition

Es Es wird begehrt, dass der Vertrag der Polizei Ba-
den-Württemberg über die Nutzung von Software des 
Unternehmens Palantir Technologies GmbH (Palan-
tir) offengelegt wird. Außerdem fordert der Petent, 
dass die Software „Gotham“ von Palantir nicht in Ba-
den-Württemberg zum Einsatz kommt. Des Weiteren 
soll eine datensparsame, bürgerrechtsfreundliche und 
rechtssichere Lösung in das Polizeigesetz aufgenom-
men werden. Grundsätzlich soll Software im Bereich 
kritischer Infrastruktur ausschließlich als quelloffene 
Systeme beschafft werden, oder alternativ parallel zur 
Beschaffung geschlossener Systeme die Entwicklung 
einer offenen Software gestartet werden.

Der Petent gibt an, dass das Ministerium des Inne-
ren, für Digitalisierung und Kommunen (Innenmi-
nisterium) ohne Gesetzesgrundlage, ohne Diskussion 
in der Öffentlichkeit und ohne Anhörung von Sach-
verständigen oder Beschluss des Haushaltsausschus-
ses einen Vertrag mit Palantir abgeschlossen habe. 
Im Zusammenhang mit seinen Befürchtungen zu der 
Nutzung der Software „Gotham“ weist der Petent auf 
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
hin, die eine ausreichend hohe Eingriffsschwelle für 
die Nutzung der Software fordere. Die automatisierte 
Datenanalyse oder -auswertung ermögliche schwer-
wiegende Eingriffe in die informationelle Selbstbe-
stimmung der Bürgerinnen und Bürger und sei nur 
unter jenen engen Voraussetzungen zu rechtfertigen, 
wie sie üblicherweise für verdeckte Überwachungs-
maßnahmen gelten, also nur zum Schutz besonders 
gewichtiger Rechtsgüter. Der Petent fordert zudem 
eine grundrechtskonforme Abwägung zwischen den 
Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürgern einerseits 
und den Anforderungen der Polizeiarbeit andererseits. 
Weiterhin kritisiert er die vermeintliche Übergabe 
von Daten aus polizeilichen Datensystemen sowie 
von personenbezogenen Daten aller Bürgerinnen und 
Bürger an ein US-amerikanisches Unternehmen. Der 
Petent äußert zudem die Befürchtung, dass sich die 
Polizei Baden-Württemberg in eine starke Abhängig-
keit begebe.

II. Sachverhalt

Die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die polizei
liche Nutzung einer automatisierten Datenanalyse 
dient der Umsetzung einer entsprechenden Vereinba-
rung als Teil des Sicherheitspakets der Landesregie-
rung aus dem Herbst 2024. Der Haushaltsgesetzgeber 
hat anschließend auf der Grundlage eines Änderungs-
antrags der Koalitionsfraktionen die erforderlichen 
Mittel zur Beschaffung und Einführung bereitgestellt. 
Der Doppelhaushalt 2025/2026 wurde im Dezember 
2024 im Parlament beschlossen. Daraufhin – und da-
mit bereits vor der Vertragsunterzeichnung mit Palantir 
– wurde mit der Erarbeitung eines Gesetzes zur Ein-
führung einer automatisierten Datenanalyse begon-
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beschreibung, Informationen zu Anwendungsfällen, 
welche die Polizei Baden-Württemberg mit der Soft-
ware bearbeiten möchte. In diesem Kontext werden 
Funktionen der VeRA erklärt oder dargestellt, welche 
kriminellen Personen wertvolle Informationen über 
die aktuellen und zukünftigen Ermittlungs- und Aus-
wertemethoden der Polizei Baden-Württemberg, aber 
auch anderer Sicherheitsbehörden bundesweit, liefern 
würden. Dadurch wären Rückschlüsse auf das poli-
zeiliche Handeln möglich und diese Personen könn-
ten Straftaten besser planen und die Ermittlungsarbeit 
der Sicherheitsbehörden dadurch massiv erschweren 
oder im schlimmsten Fall gar umgehen. Die Heraus-
gabe von konkreten Vertragsinhalten gefährdet somit 
die Wirksamkeit sicherheitsbehördlicher Maßnahmen 
und damit die verfassungsrechtliche Gewährleistung 
einer funktionsfähigen Gefahrenabwehr und Strafver-
folgung. Dieses Risiko kann unter keinen Umständen 
hingenommen werden. Würde bekannt, dass das Land 
Baden-Württemberg entgegen vertraglicher Vereinba-
rungen Informationen bekannt gibt, würde dies Nach-
teile für zukünftige Vertragsabschlüsse mit anderen 
Wirtschaftsunternehmen nach sich ziehen. Für die 
Funktionsfähigkeit des Staats ist es elementar, ver-
trauensvoll mit Unternehmen der Privatwirtschaft zu-
sammenzuarbeiten. Die Palantir Technologies GmbH 
als Vertragspartnerin ist ein inländisches Unterneh-
men und damit grundrechtsberechtigt. 

Bei der sorgfältigen Abwägung des Informationsinte
resses mit den Grundrechten Dritter – z. B. dem 
Schutz des Eigentums der Palantir Technologies 
GmbH – wurde geprüft, ob andere Formen der In-
formationsübermittlung möglich sind. Eine Heraus-
gabe der Vertragsunterlagen mit Schwärzungen ist 
nicht praktikabel. Die schützenswerten Informationen 
durchziehen sämtliche Vertragsdokumente so um-
fassend, dass nach den erforderlichen Schwärzungen 
kein sinnvoller Informationsgehalt mehr verbleiben 
würde. Zudem können bereits aus fragmentarischen 
Informationen sachkundige Dritte weitreichende 
Rückschlüsse auf Geschäftsgeheimnisse und die Sys-
temarchitektur ziehen. Auch ist die Preisgestaltung 
untrennbar mit den Leistungsbeschreibungen ver-
knüpft. Technische Spezifikationen finden sich in 
nahezu allen Vertragsabschnitten. Selbst scheinbar 
harmlose Angaben wie Nutzeranzahlen oder Daten-
volumina ermöglichen in ihrer Gesamtschau Rück-
schlüsse auf die Systemarchitektur und Preisbildung. 
Ein Bekanntwerden dieser Informationen würde zu-
dem mit Wettbewerbsnachteilen und irreversiblen 
wirtschaftlichen Schäden (z. B. Verlust von Allein-
stellungsmerkmalen) für die Palantir Technologies 
GmbH einhergehen und einen Haftungsanspruch des 
Unternehmens gegenüber dem Herausgeber der Infor-
mationen bewirken.

Vertragsabschluss mit Palantir:

Die Landesregierung hat sich am 24. September 2024 
auf ein umfassendes Sicherheitspaket verständigt. Das 
Sicherheitspaket – mit einer Verfahrensübergreifen-
den Recherche- und Analyseplattform (VeRA) für die 
Polizei Baden-Württemberg als wichtigem Bestand-

oder zum unerwünschten Einleiten von Daten bzw. 
Funktionserweiterungen (sogenannte Backdoors) 
beinhalten dürfen.

–	� Das Fraunhofer-Institut hat den Quellcode dahinge-
hend untersucht und keine entsprechenden Funktio-
nalitäten festgestellt, die einen unzulässigen Daten-
abfluss oder einen unautorisierten Systemzugriff 
ermöglichen.

–	� Der Betrieb der Software „Gotham“ findet aus-
schließlich in gesicherten Rechenzentren in 
Deutschland unter Hoheit der Polizei Baden-Würt-
temberg statt und erfolgt unter eigenen technischen 
Rahmenbedingungen, die regelmäßig überprüft und 
weiterentwickelt werden. Dabei werden alle rele-
vanten Aspekte, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Informationssicherheit und Betriebsstabili-
tät, fortlaufend berücksichtigt. Eine Verbindung zum 
öffentlichen Internet besteht nicht, ein Zugriff durch 
ausländische Stellen ist somit ausgeschlossen.

Im Übrigen wird auch auf die Stellungnahmen des 
Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und 
Kommunen zu dem Antrag des Abg. Sascha Binder 
u. a. SPD, Verwendung der Palantir-Software in der 
Landesverwaltung Baden-Württemberg, Drucksache 
17/9329, sowie dem Antrag der Abg. Julia Goll u. a. 
FDP/DVP, VeRA – Chancen, Risiken, Kosten, Druck-
sache 17/7834, und dem Antrag der Abg. Julia Goll  
u. a. FDP/DVP, Palantir Gotham – Risiken und Alter-
nativen, Drucksache 17/9382, verwiesen. 

III. Rechtliche Würdigung

Veröffentlichung des Vertrags zwischen der Polizei 
Baden-Württemberg und Palantir:

Die genauen Inhalte des Vertrags des Präsidium 
Technik, Logistik, Service der Polizei (PTLS Pol) mit 
Palantir unterliegen der Geheimhaltung. Gleiches gilt 
für die Verträge der Länder Hessen und Bayern mit 
Palantir. Aus der sorgfältigen Abwägung von Infor-
mationsrechten mit dem Staatswohl und der Grund-
rechte Dritter folgt, dass dem Staatswohl und den 
Grundrechten Dritter Vorrang einzuräumen ist. 

Der Aufbau und Betrieb der Verfahrensübergreifen-
den Recherche- und Analyseplattform (VeRA) sind 
für die Polizei Baden-Württemberg besonders sen-
sible Verfahren, da einerseits technisch höchst kom-
plexe Systeme zum Einsatz kommen, personenbezo-
gene Daten mit diesem Verfahren verarbeitet werden 
(können) und zusätzlich Ermittlungs- und Analyse-
vorgehensweisen, Strukturen und Taktiken abgebil-
det werden. Die Funktionalitäten der VeRA kommen 
bei kriminalpolizeilichen Maßnahmen zum Einsatz, 
um als „Werkzeug“ bei hochkomplexen Sachverhal-
ten eine technische Hilfestellung zu bieten. Die Ver-
öffentlichung von Vertragsinhalten würde – neben 
tiefgehenden Einblicken in das Geschäftsmodell, die 
Rahmenbedingungen und Konditionen – auch In-
formationen zu den technischen Spezifikationen der 
Plattform wie Integrationsmöglichkeiten oder spezifi-
schen Analysefunktionalitäten liefern. Die Vertrags-
unterlagen beinhalten, insbesondere in der Leistungs-
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Der Gesetzentwurf ist zudem produktneutral gestaltet, 
sodass die gesetzlichen Vorschriften keine Nutzung 
einer Software von Palantir bedingen.

VI. �Öffentliche Anhörung und Behandlung im Peti-
tionsausschuss

Die Petition wurde als öffentliche Petition einge-
reicht. Am 13. Oktober 2025 wurde sie auf der On-
line-Plattform für öffentliche Petitionen des Landtags 
eingestellt. Nach den Verfahrensgrundsätzen des Pe-
titionsausschusses für die Mitzeichnung öffentlicher 
Petitionen haben Bürgerinnen und Bürger sechs Wo-
chen Zeit, die Petition zu unterstützen. Wenn mehr 
als 10 000 Personen ihre Unterstützung der Petition 
durch Mitzeichnung zum Ausdruck bringen, wird 
eine öffentliche Anhörung durchgeführt. Die Petition 
hat vor Abschluss der Frist das notwendige Quorum  
erreicht. Bis zum 6. November 2025 haben insge-
samt 13 474 Personen die Petition mitgezeichnet. Am  
6. November 2025 wurde die Phase zur Mitzeichnung 
vorzeitig beendet.
Der Petitionsausschuss hat am 6. November 2025 eine 
öffentliche Anhörung zu der Petition durchgeführt. 
Die Anhörung wurde live gestreamt und ist in der Me-
diathek auf der Webseite des Landtags abrufbar. Im 
Nachfolgenden werden wesentliche Aussagen aus der 
öffentlichen Anhörung zusammengefasst wiederge
geben. 
Bei der öffentlichen Anhörung waren der Petent so-
wie zwei von ihm eingeladene Experten anwesend. 
Für das Innenministerium waren Frau Dr. Hinz, Lan-
despolizeipräsidentin, und Herr Berger, Leiter des 
PTLS Pol, anwesend. Der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI), Herr 
Prof. Dr. Keber, war ebenfalls anwesend. Herr Prof. 
Dr. Keber musste aus terminlichen Gründen die An-
hörung nach seinem Eingangsstatement verlassen und 
wurde bis zum Schluss der Anhörung vertreten.
Der LfDI hat mit seinem Eingangsstatement begon-
nen. Er führte zu den rechtlichen Rahmenbedingun-
gen aus und zitierte das Bundesverfassungsgericht 
hinsichtlich der Klarstellung, dass eine Analysesoft-
ware nicht ohne eine hinreichende Regelung einge-
setzt werden dürfe. Relevant für die Zulässigkeit des 
Einsatzes einer Analysesoftware sei der Gesetzent-
wurf der Landesregierung zum Polizeigesetz, wozu er 
eine ausführliche Stellungnahme abgegeben habe. Die 
entscheidende flankierende Verwaltungsvorschrift mit 
weiteren wichtigen Konkretisierungen sei noch nicht 
vorgelegt worden. Wichtig zur Einordung sei die Tat-
sache, dass es nur um die präventive Tätigkeit der Po-
lizei gehe und nicht um eine Rechtsgrundlage für den 
Einsatz zu Strafverfolgungszwecken.
Anschließend stellte der Petent seine Begleiter und 
sich vor. Er betonte, dass die Modernisierung der Po-
lizei und der Strafverfolgung ein grundsätzlich gutes 
Ansinnen sei. Er kritisierte jedoch die zur Anwendung 
beabsichtigte Datenanalysesoftware „Gotham“ vom 
Unternehmen Palantir, da er befürchte, dass Daten 
der Polizei an Palantir abfließen können und dort in 
die eigene Datenbasis eingepflegt werden. Weiter 

teil – wurde im Kabinett beschlossen und in der Lan-
despressekonferenz öffentlich vorgestellt. Der Haus-
haltsgesetzgeber hat anschließend auf der Grundlage 
eines Änderungsantrags der Regierungsfraktionen die 
erforderlichen Mittel zur Beschaffung und Einführung 
bereitgestellt. Der Doppelhaushalt 2025/2026 wurde 
im Dezember 2024 im Parlament beschlossen.

Der Vertrag zwischen dem PTLS Pol und Palantir 
wurde am 20. März 2025 geschlossen. Zu diesem 
Zeitpunkt konnte nach Kenntnis des Innenministe-
riums kein anderer Anbieter ein marktreifes Produkt 
anbieten, welches die fachlichen Anforderungen auf 
vergleichbare Weise erfüllen konnte. Zuvor hatte 
Bayern in den Jahren 2021/2022 eine produktneutrale 
europaweite Ausschreibung für eine VeRA durchge-
führt. Auf diese Ausschreibung konnte einzig Palantir 
ein marktreifes Produkt anbieten, das den polizeifach-
lichen Anforderungen der Ausschreibung entsprach. 
Der im Folgenden zwischen Bayern und Palantir 
vereinbarte Rahmenvertrag – mit zeitlich befristeten 
Rahmenkonditionen – beinhaltet explizit die Möglich-
keit einer Nutzung des Vertrags durch andere Bundes-
länder. Nach dem Vergaberecht war eine Ausschrei-
bung durch die Polizei Baden-Württemberg nicht 
erforderlich. Der Vertragsabschluss mit Palantir er-
folgte auf Grundlage der im Bayerischen Rahmenver-
trag mit Palantir vereinbarten Konditionen.

Nutzung einer automatisierten Datenanalyse:

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil 
vom 16. Februar 2023 die Nutzung einer automati-
sierten Datenanalyse dem Grunde nach für zulässig 
erklärt und die Voraussetzungen für eine verfassungs-
konform auszugestaltende Rechtsgrundlage genannt. 
Vor dem Einsatz einer automatisierten Datenanalyse 
im Rahmen der Nutzung einer VeRA wird daher eine 
ausdrückliche Rechtsgrundlage im Polizeigesetz Ba-
den-Württemberg geschaffen, die sich vollständig  
– und damit auch im Hinblick auf die Eingriffs-
schwellen – an den Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts orientiert. Die Eingriffsschwellen sind dabei 
an enge Voraussetzungen geknüpft, wie sie allgemein 
für eingriffsintensive Maßnahmen gelten. Der Gesetz-
entwurf enthält zudem weitere Vorgaben, welche eine 
Verringerung der Eingriffsintensität bewirken und der 
Transparenz und Kontrolle dienen, wie etwa eine Be-
schränkung der einbeziehbaren Datenbanken, Lösch-
fristen, verdachtsunabhängige Stichprobenkontrollen, 
einen Anordnungsvorbehalt sowie die Unterrichtung 
des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Die Vorga-
ben der Rechtsgrundlage sind das Ergebnis einer Ab-
wägung zwischen der Wahrung der Grundrechte der 
Betroffenen, der Einhaltung des Datenschutzes und 
den Anforderungen an eine effektive und erfolgreiche 
Polizeiarbeit.

VeRA wird auf einer polizeieigenen IT-Infrastruktur 
betrieben, sodass alle Daten im besonders gesicherten 
polizeilichen Netz bleiben und nicht in Drittstaaten 
oder in eine externe Cloud-Infrastruktur übertragen 
werden können.
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lichen Zusammenhängen. Er halte den Einsatz der 
Software „Gotham“ in Abwägung der Parameter für 
verantwortbar.

Im Anschluss an die Eingangsstatements haben die 
Abgeordneten Fragen an die Beteiligten gestellt.

Zur Beantwortung der Fragen der Abgeordneten be-
tonte die Seite des Petenten weiterhin ihre Bedenken 
und machte tiefgehende Ausführungen zum tech-
nischen Hintergrund. Man bezweifle bezüglich des 
Quellcodes und der Prüfung durch das Fraunhofer In-
stitut, dass der gesamte Quellcode und jedes Update 
auditiert werden könne. Es gebe keine hundertprozen-
tige Sicherheit. Zudem äußerte man sich dahingehend, 
dass die Anwendung zur präventiven Gefahrenabwehr 
problematisch sei, da hiermit nicht Straftäter verfolgt 
würden, sondern potenziell alle Bürger. 

Die Landespolizeipräsidentin erklärte zur Frage der 
Rechtsgrundlagen, dass man sich bei der Erstellung 
eng an der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts orientiert habe. Weiterer Regelungsbedarf 
werde durch ein Rechte und Rollen Konzept erfolgen. 
Hinsichtlich der Zugriffsmöglichkeiten der Polizei auf 
die Software führte sie aus, dass nicht jeder Mitarbei-
ter Datenlandschaften durchforsten könne, es gebe sehr 
enge Regelungen und Voraussetzungen. Dies sei klar 
geregelt und dokumentiert und werde sowohl durch 
die Polizei als auch durch das Parlamentarische Kont-
rollgremium kontrolliert. Abschließend informierte sie, 
dass vor dem Hintergrund, dass man die Bedenken 
auch in Bezug auf die Software Palantir ernst neh-
me, Herr Innenminister den Impuls in Richtung einer 
europäischen Lösung gegeben habe. Man wolle Got-
ham für fünf Jahre nutzen. Dies sei an sich ein re-
lativ langer Zeitraum, aber für die Entwicklung von 
Software und die Berücksichtigung des Vergaberechts 
nicht lang.

Aufgrund einer Frage der Abgeordneten führte Herr 
Berger aus, dass Mitarbeiter von Palantir Zugang zur 
Software hätten. Diese seien Sicherheitsüberprüft 
nach SÜ3. Hinsichtlich des Clarifying Lawful Over-
seas Use of Data Act (kurz „CLOUD Act“) erklärte 
er, dass dieser für das Unternehmen Palantir gelte. Da 
das Unternehmen jedoch keinen direkten Zugriff auf 
die Daten der Polizei habe, könne die US-Regierung 
nicht über den CLOUD Act Zugriff erlangen. Be-
züglich der Vertragsdetails dürfe er keine Auskünfte 
geben, teilte aber mit, dass es sich um einen EVBIT 
Standard-Vertrag nach deutschem Recht handele, 
welcher vom Bundeswirtschaftsministerium ausge-
handelt wurde. Hinsichtlich einer Ausstiegsklausel 
könne er keine Angaben machen, es gebe bei der 
Vertragslaufzeit von fünf Jahren jedoch eine Klausel, 
dass wenn der Bund ein System einführe, dieses ge-
nutzt werden dürfe.

Zu Fragen der Markterkundung führte Herr Ber-
ger aus, dass man diese ständig betreibe. Das For-
schungsfeld sei jedoch so groß, dass man nicht im-
mer wisse, wie viele Unternehmen im europäischen 
Kontext an etwas arbeiten. Man sei ein Stück weit 
darauf angewiesen, dass sich Anbieter mit neuen 
Produkten melden.

kritisierte er, dass durch die Zusammenführung von 
Daten der Polizei durch die eingesetzte Analysesoft-
ware die sich aus der Erhebung der Daten ergebende 
Zweckbindung missachtet werde und dies unzulässig 
sei. Weiter ging er in seiner Kritik darauf ein, dass Pa-
lantir kein vertrauenswürdiges Unternehmen sei, vor 
allem aufgrund des Gründers und Mitinhabers Peter 
Thiel. Zudem sehe er Probleme darin, dass das Unter-
nehmen in den USA ansässig ist. Er kritisierte auch, 
dass die Verträge der Polizei mit Palantir nicht be-
kannt sind. Es sei an der Zeit, die gesamte Software 
im Bereich der öffentlichen Infrastruktur auf eine 
quelloffene Software umzustellen, um eine vollstän-
dige Kontrolle zu haben. Alles andere gefährde die 
nationale Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
und die freiheitliche demokratische Grundordnung.
Im Anschluss an die Ausführungen des Petenten führte 
die Landespolizeipräsidentin aus, dass der Einsatz der 
Datenanalysesoftware nur zu präventiv polizeilichen 
Zwecken erfolgen werde und nicht zur Strafverfol-
gung. Sie erklärte, dass der Einsatz solcher Software 
notwendig sei, um den gesetzlichen Auftrag weiterhin 
bestmöglich ausführen zu können. Weiter verwies sie 
auf die öffentliche Anhörung im Innenausschuss am 
22. Oktober 2025. Dort sei durch die Aussagen aller 
Sachverständigen übereinstimmend klar geworden, 
dass bei der Auswertung großer Datenmengen aktuell 
eine Befähigungslücke bestehe. Diese wolle und müsse 
man schließen. Dort sei von den Sachverständigen er-
läutert worden, dass der Gesetzentwurf rechtlich ge-
lungen und fachlich notwendig sei. Es habe Einigkeit 
darüber bestanden, dass die Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts zur automatisierten Datenanalyse be-
rücksichtigt wurden. Software und Quellcode wurden 
vom Fraunhofer-Institut umfassend geprüft. Im Er-
gebnis wurde festgestellt, dass die IT-Sicherheit und 
die Datenschutzbelange umfassend gewährleistet 
seien. Da der Betrieb getrennt vom Internet und unter 
Hoheit der Polizei erfolge, sei es nicht möglich von 
außen auf die Software zuzugreifen. Sie betonte, dass 
mit der Software keine neuen Daten erhoben werden, 
sondern schon vorhandene Daten analysiert werden. 
Die Polizei werde durch die Software befähigt zu wis-
sen, was sie bereits jetzt weiß. Sie betonte, dass man 
die Bedenken zum Einsatz der Software „Gotham“ 
des US-Anbieters Palantir natürlich ernst nehme. Die 
Entscheidung basiere auf einer europaweiten Aus-
schreibung der Polizei Bayern. Es gebe aktuell keine 
vergleichbaren Produkte, welche einsatzfähig seien 
und alle Anforderungen erfüllen.
Herr Berger machte ergänzende Anmerkungen zu den 
Ausführungen. Das Thema IT-Sicherheit gliedere sich 
in vier Elemente und der Frage, wie sicher diese sind: 
Rechenzentrumsbetrieb, Übertragung der Daten in 
den Rechenzentrumsbetrieb, Software und der Faktor 
Mensch. In der bereits angesprochenen öffentlichen 
Anhörung im Innenausschuss habe man dargelegt, 
dass man durchgängig auditiert werde. Er betonte, 
dass jede Technik sowohl Schaden anrichten als auch 
zur Schadensabwendung genutzt werden könne. Der 
Unterschied sei, in welchem Kontext sie angewendet 
werde, ob in einem Rechtsstaat unter rechtsstaatlicher 
Kontrolle der Gewaltenteilung oder in anderen staat-
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maßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung in 
geeigneter Weise selbst sicherstellen.

Nachdem das Pflegegeld nach § 37 SGB XI bereits 
durch die soziale Pflegeversicherung bundesweit als 
Leistung gewährt wird, wird es für nicht notwendig 
gehalten, die Leistungen des SGB XI auf Landes
ebene zu erweitern.

Da das als zusätzliche Leistung des Landes Bayern 
ausgestaltete bayerische Landespflegegeld als ver-
gleichsweise Leistung in keinem weiteren Bundesland 
zur Auszahlung kommt, wird festgestellt, dass grund-
sätzlich in den anderen Bundesländern auch keine 
Notwendigkeit gesehen wird, personenbezogene Leis-
tungen des SGB XI auf Landesebene zu erweitern.

Stattdessen ergreift die Landesregierung verschiedene 
Fördermaßnahmen zur Weiterentwicklung der Lang-
zeitpflege, um die Pflege auch in der Zukunft quali-
tativ hochwertig und nachhaltig sicherzustellen. Bei-
spielhaft zu nennen sind die Förderprogramme, um 
ehrenamtlich getragene Angebote und Initiativen auf 
den Weg zu bringen, die es den Bürgerinnen und Bür-
gern ermöglichen, auch mit Unterstützungs-, Betreu-
ungs- und Pflegebedarf und Behinderung ein selbstbe-
stimmtes Leben in der gewohnten Umgebung zu füh-
ren. Insbesondere durch eine jährliche Förderung in 
Höhe von 2,4 Mio. Euro für den Auf- und Ausbau und 
die Weiterentwicklung von ehrenamtlichen Angebo-
ten zur Unterstützung im Alltag sowie von Initiativen 
des Ehrenamts, wie etwa Seniorennetzwerken oder 
Pflegebegleiterinitiativen, wird für Menschen mit Un-
terstützungs-, Betreuungs- und Pflegebedarf und Be-
hinderung auch eine Stärkung im Bereich der sozialen 
Teilhabe durch flankierende, niedrigschwellige Maß-
nahmen in Baden-Württemberg herbeigeführt.

IV. Behandlung im Petitionsausschuss

Der Petitionsausschuss hat in seiner Sitzung am  
9. Oktober 2025 über die Petition beraten. Der An-
trag, die Petition der Regierung als Material zu über-
weisen, wurde bei drei Ja-Stimmen mehrheitlich ab-
gelehnt. Ein aus der Mitte des Ausschusses gestellter 
Antrag, der Petition nicht abzuhelfen, wurde sodann 
bei zwei Nein-Stimmen mehrheitlich beschlossen.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Kenner

3. �Petition 17/4056 betr. Betreuungsangelegenheit 
u. a.

I. Gegenstand der Petition

Die Petentin wendet sich mit ihrer Petition gegen die 
Amtsführung ihres ehemaligen Betreuers. Dieser sei 
für sie keine Entlastung, sondern vielmehr Belastung 

Nach Abschluss der öffentlichen Anhörung wurde die 
Petition in nicht-öffentlicher Sitzung des Petitionsaus-
schusses beraten. 

Aus der Mitte des Ausschusses wurde der Antrag ge-
stellt, der Petition abzuhelfen. Dieser Beschlussvor-
schlag wurde mit 2 Ja-Stimmen mehrheitlich abge-
lehnt.

Daraufhin stellte der Vorsitzende den Beschlussvor-
schlag des Berichterstatters, die Petition der Regie-
rung als Material zu überweisen, zur Abstimmung. 
Dieser Beschlussvorschlag wurde bei 2 Nein-Stim-
men mehrheitlich angenommen.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird der Regierung als Material 
überwiesen. 

Berichterstatter: Bückner

2. �Petition 17/3994 betr. Einführung eines Landes-
pflegegelds

I. Gegenstand der Petition

Der Petent bittet den Landtag um Einführung eines 
Landespflegegelds in Baden-Württemberg nach dem 
Beispiel des Landes Bayern.

II. Sachverhalt

Der Petent verweist in seinem Begehren auf Artikel 3 
Absatz 3 des Grundgesetzes, nach dem niemand we-
gen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner 
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, 
seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt und nie-
mand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden 
darf. Für Menschen mit Behinderung solle ab Pfle-
gegrad 2 durch eine zusätzliche Unterstützung eine 
gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben über die Einführung eines 
Landespflegegelds gegeben werden.

III. Rechtliche Würdigung

In einem Landespflegegeld, wie es in Bayern einge-
führt wurde, sieht die Landesregierung Baden-Würt-
temberg in erster Linie eine Leistung der sozialen 
Pflegeversicherung, die auf Bundesebene durch den 
Bundesgesetzgeber festgeschrieben wird.

Pflegebedürftige Personen der Pflegegrade 2 bis 5 
können nach § 37 Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) an-
stelle der häuslichen Pflegehilfe (Pflegesachleistung) 
ein Pflegegeld beantragen. Der Anspruch setzt voraus, 
dass Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld dessen Um-
fang entsprechend die erforderlichen körperbezoge-
nen Pflegemaßnahmen und pflegerischen Betreuungs-



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 9765

7

rechtseingriff durch die Betreuerbestellung. Daraus 
resultiert auch die Pflicht des Gerichts, die Tätigkeit 
des rechtlichen Betreuers zu überwachen und bei Be-
darf entsprechende aufsichtsrechtliche Maßnahmen 
zu ergreifen. Die Möglichkeit, einen Betreuer mit 
Ge- und Verboten zu ordnungsgemäßer Betreuungs-
führung anzuhalten, endet jedoch mit dem Ende der 
Betreuungsführung durch diese Person. Sobald die 
Betreuung aufgehoben wurde, entfällt die Fürsorge-
pflicht des Gerichts (vgl. hierzu Bundestagsdruck
sache 20/14525, Seite 36). 

Unabhängig davon, dass der im betreuungsgericht
lichen Verfahren zuständige Entscheider ohnehin 
sachlich unabhängig ist und damit ein Eingreifen in 
das Verfahren weder dem Ministerium der Justiz und 
für Migration noch anderen Regierungs- und Verwal-
tungsstellen gestattet wäre, obliegt dem Gericht da-
nach keine entsprechende Prüfzuständigkeit mehr. 

Vielmehr ist es Aufgabe der ehemals betreuten Per-
son, hier der Petentin, eigenständig zu prüfen, ob 
und in welchem Umfang etwaige Ansprüche gegen-
über dem vormaligen rechtlichen Betreuer geltend zu  
machen sind.

IV. Behandlung im Petitionsausschuss

Der Petitionsausschuss hat in seiner Sitzung am  
9. Oktober 2025 einstimmig beschlossen, der Petition 
nicht abzuhelfen.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Kenner

4. Petition 17/4310 betr. Gnadensache

I. Gegenstand der Petition

Der Petent bittet darum, einen Beschluss aufzuheben, 
mit dem die Strafaussetzung zur Bewährung widerru-
fen wurde. Er führt aus, dass weder er noch sein Vertei-
diger einen Widerrufsbeschluss vom 12. August 2025 
erhalten hätten. Außerdem leide er an einer in erheb-
lichem Maße ausgeprägten Sozialphobie. Es sei ihm 
nicht möglich, Termine außerhalb seines Hauses mit 
fremden Menschen wahrzunehmen. Daher könne er 
nicht persönlich bei der Bewährungshilfe erscheinen. 
Eine Inhaftierung hätte für den Petenten schließlich 
auch katastrophale Folgen. 

II. Sachverhalt

Der mehrfach, zum Teil auch einschlägig vorbestrafte 
Petent wurde durch Urteil des Amtsgerichts vom  
30. Januar 2025 wegen Beleidigung in fünf tateinheit-
lichen Fällen zu einer Freiheitstrafe von drei Monaten 
verurteilt.

gewesen. Konkret hält die Petentin dem Betreuer vor, 
dass er nicht und nicht rechtzeitig Renten- und Sozial-
leistungen beantragt habe. So habe dieser beispiels-
weise auch den Antrag auf Medikamentenbefreiung 
nicht rechtzeitig gestellt. Hierdurch sei sie Kosten 
ausgesetzt, die sie nicht begleichen könne. Die Peten-
tin bittet, die Betreuungsführung einer Überprüfung 
zu unterziehen.

II. Sachverhalt

Mit Schreiben vom 14. Juli 2025 hat der Direktor des 
Amtsgerichts Stellung genommen: 
Der Betreuer sei zunächst vom Betreuungsgericht 
mit Beschluss vom 25. Mai 2023 zum vorläufigen 
Betreuer für die Petentin für die Aufgabengebiete 
Wohnungsangelegenheiten, Vermögenssorge, Auf-
enthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Entschei-
dung über die Entgegennahme, das Öffnen und das 
Anhalten der Post, Behörden-, Renten- und andere 
Sozialleistungsangelegenheiten und Versicherungs-
angelegenheiten bestellt worden. Mit Beschluss vom 
24. November 2023 sei die Betreuung sodann in eine 
endgültige Betreuung mit unverändertem Aufgaben-
kreis und Betreuer übergeleitet worden. Hiermit habe 
sich die Petentin bei den Anhörungen am 13. Juni 
2023 und 23. November 2023 einverstanden erklärt. 
Bis dahin und auch im Weiteren seien keinerlei An-
haltspunkte dafür ersichtlich geworden, dass die Be-
troffene mit der Arbeit des Betreuers nicht einver-
standen sein könnte.
Derlei Anhaltspunkte seien erst mit Schreiben vom 
23. April 2025, das am 29. April 2025 beim Amtsge-
richt einging, aufgekommen, mit welchem die Peten-
tin die Aufhebung der Betreuung begehrte. In diesem 
Rahmen habe die Petentin zur Begründung Vorwürfe 
gegen die Arbeitsweise des Betreuers, dem sie Un-
tätigkeit und Vorenthalten von Post des Landratsamts 
und des Jugendamts vorwarf, erhoben; es bestünden 
unüberwindbare Differenzen, weshalb sie die Auf-
hebung der Betreuung begehre. Hierzu um Stellung 
gebeten, habe der Betreuer mit Schreiben vom 9. Mai 
2025 erklärt, dass er den Wunsch nach Aufhebung der 
Betreuung vorbehaltlos unterstütze, und um zeitnahe 
Aufhebung der Betreuung gebeten. 
Dementsprechend sei die Betreuung mit Beschluss 
vom 3. Juni 2025, welcher der Petentin am 6. Juni 2025 
zugestellt worden sei, aufgehoben worden. Eine nähere 
Klärung zu den erhobenen Vorwürfen sei vor dem 
Hintergrund der Aufhebung der Betreuung unterblie-
ben. 

III. Rechtliche Würdigung

Der Petentin steht – nach Aufhebung der für sie an-
geordneten Betreuung durch Beschluss des Amtsge-
richts vom 3. Juni 2025 – kein Anspruch auf Überprü-
fung der Betreuungsführung zu. 
Die Aufsichtsführung über den Betreuer durch das 
Betreuungsgericht ist Ausdruck der staatlichen Für-
sorgepflicht gegenüber der betreuten Person. Sie hat 
ihren Ursprung in dem staatlich veranlassten Grund-
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lungsnachweis wurde der Beschluss dem Petenten am 
14. August 2025 durch Einwurf in den Wohnungs-
briefkasten förmlich zugestellt. Der Beschluss ist seit 
dem 22. August 2025 rechtskräftig.

Der Petent wurde daraufhin von der Staatsanwalt-
schaft am 27. August 2025 zum Strafantritt auf den 
15. September 2025 geladen. Im Hinblick auf die vor-
liegende Petition wurde von Vollstreckungsmaßnah-
men abgesehen.

Zudem hatte das Amtsgericht mit Beschluss vom  
28. August 2025 die im Urteil vom 2. August 2022 
gewährte Strafaussetzung zur Bewährung widerrufen. 
Zur Begründung führte das Amtsgericht aus, dass der 
Petent die ihm im Bewährungsbeschluss auferlegte 
Suchtberatung und Urinkontrolle trotz mehrfacher 
Aufforderung nicht erledigt habe. Außerdem habe er 
gegenüber der Bewährungshilfe am 4. Juli 2025 aus-
drücklich mitgeteilt, dass er keine Abstinenznach
weise erbringen und auf keinen Fall zur Suchtbera-
tung gehen werde. Nach ordnungsgemäßer Zustellung 
am 30. August 2025 ist der Beschluss seit dem 9. Sep-
tember 2025 rechtskräftig. Die vom Verteidiger des 
Petenten am 9. September 2025 eingelegte sofortige 
Beschwerde erfolgte erst nach Rechtskraft des Be-
schlusses.

III. Rechtliche Würdigung

Die vorgebrachten Gründe können in Übereinstim-
mung mit der Staatsanwaltschaft und dem Amtsge-
richt eine – erneute – Aussetzung der gegen den Pe-
tenten verhängten Freiheitsstrafe nicht rechtfertigen. 

Die Aussetzung der Vollstreckung einer Freiheits-
strafe zur Bewährung kommt nur dann in Betracht, 
wenn besondere Umstände vorliegen, die erst nach-
träglich bekannt geworden oder eingetreten sind und 
nicht mehr bei der gerichtlichen Entscheidung berück-
sichtigt werden konnten oder die so außergewöhnlich 
sind, dass sie eine über die gesetzlichen Aussetzungs-
vorschriften hinausgehende Vergünstigung angezeigt 
erscheinen lassen. 

Das Vorbringen lässt solche neuen Umstände nicht 
erkennen. Soweit der Petent vorbringt, den Widerrufs-
beschluss des Amtsgerichts vom 12. August 2025 
nicht erhalten zu haben, hat er keine Umstände vorge-
tragen, die zur Erschütterung der Beweiskraft der Zu-
stellungsurkunde der Post, nach der der Beschluss am 
14. August 2025 in den Briefkasten des Petenten an 
seiner Wohnanschrift eingeworfen wurde, geeignet 
wären. Der Einwurf in den Briefkasten ist insoweit 
auch für eine wirksame Zustellung nach § 37 Absatz 1 
der Strafprozessordnung (StPO) in Verbindung mit  
§ 180 Seite 1 der Zivilprozessordnung ausreichend. 
Eine Zustellung des Beschlusses auch an den Vertei-
diger des Petenten war nicht erforderlich: Dieser war 
zwar im Strafverfahren am 22. Januar 2024 dem Pe-
tenten als Pflichtverteidiger beigeordnet worden. Die 
Pflichtverteidigung endete jedoch nach § 143 Absatz 1 
StPO mit dem rechtskräftigen Abschluss des Strafver-
fahrens, das heißt mit der Rechtskraft der Verurtei-
lung vom 30. Januar 2025. Zustellungen an den Ver-

Der Verurteilung lag zugrunde, dass der Petent am 
31. Mai 2023 im Rahmen einer gegen ihn gerichteten, 
richterlich angeordneten Durchsuchungsmaßnahme 
wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens 
mit Betäubungsmitteln gegenüber den anwesenden 
fünf Polizeibeamten beleidigend äußerte, um diese in 
ihrer Ehre zu verletzen.
Der Petent stand zur Tatzeit wegen einer Verurteilung 
des Amtsgerichts vom 2. August 2022 unter Bewäh-
rung. Er war dort wegen vorsätzlichen unerlaubten 
Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in fünf Fällen, 
davon in zwei Fällen in Tateinheit mit vorsätzlichem 
unerlaubten Erwerb von Betäubungsmitteln, wegen 
vorsätzlichen unerlaubten Erwerbs von Betäubungs-
mitteln, Beihilfe zum vorsätzlichen unerlaubten Han-
deltreiben mit Betäubungsmitteln sowie wegen Wi-
derstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit 
mit Beleidigung in fünf tateinheitlichen Fällen zu ei-
ner Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt 
worden.
Das Amtsgericht setzte die Vollstreckung der am  
30. Januar 2025 verhängten Strafe dennoch – mit 
Bedenken und als „letztmalige Chance“ – für drei 
Jahre zur Bewährung aus, unterstellte den Petenten 
der Aufsicht und Leitung der Bewährungshilfe und 
erlegte ihm auf, 1 200 Euro in monatlichen Raten 
von 50 Euro ab dem der Rechtskraft der Verurteilung 
folgenden Monat an eine gemeinnützige Einrichtung 
zu bezahlen. Das Urteil ist seit dem 7. Februar 2025 
rechtskräftig.
Eine Zahlung der Geldauflage erfolgte in der Folge 
nicht. Am 4. Juni 2025 teilte zudem die Bewährungs-
hilfe mit, dass der Petent wiederholt zu Gesprächen 
eingeladen worden, aber dort jeweils nicht erschie-
nen sei. In einer E-Mail an die Bewährungshilfe vom  
25. Februar 2025 als Antwort auf den dortigen  
Hinweis, dass ein persönlicher Termin notwendig sei, 
äußerte sich der Petent klar ablehnend.
Mit Schreiben vom 11. Juni 2025 forderte das Gericht 
den Petenten auf, die bislang fällig gewordenen Raten 
aus der Geldauflage bis zum 11. Juli 2025 zu bezah-
len und mit der Bewährungshilfe zusammen zu arbei-
ten. Ansonsten drohe der Widerruf der Bewährung.
Nachdem bis zum 24. Juli 2025 weiterhin keine Zah-
lung des Petenten eingegangen war, bestimmte das 
Amtsgericht einen Anhörungstermin am 12. August 
2025. Die Terminladung wurde dem Petenten am  
26. Juli 2025 förmlich zugestellt.
Am 12. August 2025 berichtete die Bewährungs
hilfe, dass der Petent weiterhin keinen Termin wahr-
genommen habe. Entweder habe er diese kurzfristig 
abgesagt oder sei unentschuldigt ferngeblieben. Auf 
den Hinweis der Bewährungshilfe, die Geldauflage zu 
zahlen, teilte der Petent am 4. Juli 2025 per E-Mail 
mit, das er dem nicht nachkommen werde.
Zum Anhörungstermin am 12. August 2025 erschien 
der Petent ohne Angabe von Gründen nicht. Das 
Amtsgericht widerrief daraufhin mit Beschluss vom 
gleichen Tag die im Urteil vom 30. Januar 2025 ge-
währte Strafaussetzung zur Bewährung. Laut Zustel-
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teidiger waren daher nach diesem Zeitpunkt nicht 
mehr veranlasst.
Auch sonst sind keine Umstände zu erkennen, die das 
Amtsgericht im Urteil vom 30. Januar 2025 und in der 
Widerrufsentscheidung vom 12. August 2025 nicht 
bereits berücksichtigt hat. Insbesondere die behauptete 
Sozialphobie war dem Gericht bereits in der Haupt-
verhandlung vom 30. Januar 2025 bekannt gewesen. 
Weitere Nachweise, etwa aussagekräftige ärztliche 
Diagnosen, hat der Petent aber weder damals noch in 
der Zwischenzeit vorgelegt. Hinzu kommt, dass dem 
Petenten insoweit möglich gewesen wäre, die Bewäh-
rungshilfe zu bitten, zu ihm nach Hause zu einem Ge-
sprächstermin zu kommen. Das hat er nicht getan und 
auch nicht in der schriftlichen Kommunikation mit 
der Bewährungshilfe oder dem Gericht im Rahmen 
der Bewährungsüberwachung auf eine entsprechende 
Problematik hingewiesen. Abgesehen davon ist nicht 
ersichtlich, welchen Einfluss die behauptete Sozial-
phobie auf die nicht erfolgte Zahlung der Geldauflage 
gehabt haben könnte. 
Soweit der Petent auf negative Folgen einer Inhaftie-
rung hinweist, werden diese nicht näher ausgeführt. 
Anzumerken ist insoweit, dass zumindest der durch 
eine Strafvollstreckung drohende Verlust der Arbeit 
sowie die zeitweise Trennung vom sozialen Umfeld 
und der Familie regelmäßige Folgen des Vollzugs ei-
ner Freiheitsstrafe darstellen, die grundsätzlich hinzu-
nehmen sind.
Angesichts des Verhaltens des Petenten vor dem Wi-
derruf der Strafaussetzung zur Bewährung kann auch 
nicht erwartet werden, dass er sich künftig an ihm er-
teilte Bewährungsauflagen halten werde. Der Petent 
hat trotz Ermahnungen durch das Amtsgericht und 
der Bewährungshilfe, dass ein Widerruf der im Üb-
rigen nur mit Bedenken gewährten Bewährung drohe, 
sein Verhalten nicht geändert, sondern weiterhin die 
ihm erteilten Auflagen und Weisungen nicht erfüllt. 
Termine mit der Bewährungshilfe wurden zum Groß-
teil unentschuldigt nicht wahrgenommen, und in der  
Folge – wie auch die Zahlung der Geldauflage – vom 
Petenten ausdrücklich und mit unangemessenem Ton 
abgelehnt. 
Der Petitionsausschuss hat in seiner Sitzung am  
9. Oktober über die Petition beraten und einstimmig 
beschlossen, dass der Petition nicht abgeholfen wer-
den kann. 

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatterin: von Loga

30.10.2025	 Der Vorsitzende:
	 Marwein


	Landtag von Baden-Württemberg
	17. Wahlperiode
	Drucksache 17 / 9765
	Beschlussempfehlungen und Berichte
	des Petitionsausschusses
	zu verschiedenen Eingaben
	1.  Petition 17/4192 betr. Keine Nutzung der Software „Gotham“ von Palantir in Baden-Württemberg
	2.  Petition 17/3994 betr. Einführung eines Landespflegegelds
	3.  Petition 17/4056 betr. Betreuungsangelegenheit  u. a.
	4. Petition 17/4310 betr. Gnadensache


